
________________________
Anmeldung
Ich melde mich zum Fortbildungstag 
„Mobilfunk – das können Kommunen 
tun“ am 13.11.2009 verbindlich an.

Name____________________________

Vorname _________________________

Strasse:__________________________

PLZ/Ort__________________________

email:____________________________

Ich nehme teil als

Gemeinde/Stadtrat____

Verwaltungsmitarbeiter/In ___
interessierte Bürger/In_______

Datum____________________________

Unterschrift: _______________________

Was ich noch mitteilen möchte:

________________________
Tagungsgebühr:
30 Euro für Bedienstete von Kommunen
15 Euro für Mitglieder von Bürgerinitiativen, 
Gemeinderäte und sonstige Interessierte

Um den bürokratischen Aufwand klein zu 
halten, bitten wir darum, die Tagungsgebühr 
an der Tageskasse passend bereit zu halten, 
oder um  Überweisung auf Konto RMNS 
Sparkasse Pforzheim, KNR:8110557, 
BLZ:666 500 85.

Kaffee und Kuchen während der Pause sind 
in der Gebühr inbegriffen

Tagungsort:
Kropfmühle, Omersbach 1
72297 Seewald, Kreis Freudenstadt
Tel. 07448-244
info@kropfmuehle.de
www.kropfmuehle.de

Übernachtungen bitten wir direkt beim Hotel 
zu buchen. Das Haus ist für elektrosensible 
Menschen geeignet.

Veranstalter:

RISIKOMOBILFUNK – Nordschwarzwald
Ansprechpartner für diese Fortbildung:
Heidi Frohna-Binder
Ganzhornweg 18/2
75334 Straubenhardt
Email: hfrohna-binder@web.de

FORTBILDUNG
Mit

Rechtsanwalt 
Dr. Herkner

Für
Gemeinderäte
Verwaltungen
Bürgerinnen 
und Bürger

Freitag
13.11.2009
13.30-18.00

MOBILFUNK

DAS KÖNNEN
KOMMUNEN 
TUN



__________________
Inhalt:
Die Bürgerinitiativen des 
Nordschwarzwaldes, 
zusammengeschlossen in 
RisikoMobilfunkNordschwarzwald,
bieten ihnen die Möglichkeit sich durch 
RA Dr. Herkner über die 
Handlungsmöglichkeiten und 
Spielräume im Umgang mit den 
Anfragen von Mobilfunkbetreibern zum 
Aufbau von Mobilfunkanlagen zu 
informieren.

Dazu haben wir Herr Rechtsanwalt

Dr. W. Herkner eingeladen:

Er wird referieren über:
•Verfahrensfragen
•Baugenehmigung
•Bauplanungsrecht 
(Rücksichtnahmegebot)
•Einvernehmen
•Bauordnungsrecht
•Handlungsspielraum der Gemeinden: 
Instrumente planerischer Steuerung

________________________
Programm:
ab 12:00 Verpflegung im Haus nach 
Karte möglich

13:30 Begrüßung

13:40 - 15:10 Vortrag Dr. W. Herkner
(Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
intensive Befassung mit dem 
Themenkomplex Mobilfunk)

zum Thema „Mobilfunk,  das können 
Kommunen tun“

15:10 - 16:00 Kaffeepause

16:00 bis 17:30: Fragen an den 
Referenten, Diskussion

18:00 Ende der Veranstaltung

Möglichkeit eines gemeinsamen 
Abendessens und Gespräch

MOBILFUNK - DAS KÖNNEN KOMMUNEN TUN

________________________
Zum Referenten:
Angaben zu seinem Tätigkeitsfeld können 
Sie seiner homepage unter www.bsrm.de 
entnehmen


